
VERORDNUNG (EG) Nr. 384/2004 DER KOMMISSION
vom 1. März 2004

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomen-
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1), insbesondere auf
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten
Nomenklatur im Anhang zu der Verordnung (EWG) Nr.
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die
Einreihung der im Anhang zu dieser Verordnung aufge-
führten Waren zu erlassen.

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch
für die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die
Kombinierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder
unter etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen —
übernimmt und die aufgrund besonderer gemeinschaft-
licher Regelungen aufgestellt wurde, um tarifliche oder
sonstige Maßnahmen im Rahmen des Warenverkehrs
anzuwenden.

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung
genannten Waren in die in Spalte 2 angegebenen KN-
Codes mit den in Spalte 3 genannten Begründungen
einzureihen.

(4) Es ist angemessen, dass die von den Zollbehörden der
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte,
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte

Nomenklatur betreffen und die mit dem in dieser
Verordnung festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht über-
einstimmen, während eines Zeitraums von drei Monaten
von dem Berechtigten gemäß den Bestimmungen des
Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/
92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften (2), weiterverwendet
werden können.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht.

Artikel 2

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind-
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dem in dieser Verordnung
festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstimmen,
können während eines Zeitraums von drei Monaten gemäß den
Bestimmungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 weiterverwendet werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 1. März 2004

Für die Kommission
Frederik BOLKESTEIN

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2344/2003 der Kommission (ABl. 346
vom 31.12.2003, S. 38).

(2) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Beitrittsakte 2003.



ANHANG

Warenbezeichnung Einreihung
(KN-Code) Begründung

(1) (2) (3)

1. Verbindungsstück für Kabel aus optischen
Fasern, nicht montiert, bestehend aus
folgenden Teilen:

— 1 Steckerteil aus unedlem Metall mit
einem Innenteil aus Kunststoff und einem
keramischen Steckerfuß (so genannte
„Ferrule“), mit einer Stahlfeder versehen;

— 1 Röhrchen aus unedlem Metall mit Falz-
rand;

— 1 Kunststoffzylinder mit Schrumpfhülse
aus Aluminium;

— 2 Kunststoffhalter.

Der Steckerteil kann mit den anderen Teilen
und mit einem der beiden Halter zu einem
Verbindungsstück zusammengesetzt werden.

Ein einzelnes ummanteltes optisches Kabel
wird durch den Steckerfuß in das Verbin-
dungsstück eingeführt und dort festgekittet.

Das Verbindungsstück dient zur Verbindung
von Kabeln aus optischen Fasern.

6909 19 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1, 2 a), 3 b) und 6 für die Auslegung der Kombi-
nierten Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-
Codes 6909 und 6909 19 00.

Das Verbindungsstück kann nicht als Teil oder
Zubehör eines Kabels aus optischen Fasern
betrachtet werden.

Das Verbindungsstück muss entsprechend dem
Material eingereiht werden, aus dem es hergestellt
ist, wobei der wesentliche Charakter des Ganzen
durch den keramischen Steckerstift (so genannte
„Ferrule“) bestimmt wird.

2. Apparat bestehend aus:

— einem Axialventilator mit einem Elektro-
motor und einer elektronischen
Baugruppe für die Anpassung der
Geschwindigkeit des Ventilators und;

— einem Aluminium-Kühlkörper.

Die Funktion dieses Apparates besteht darin,
die überschüssige Wärme von der Zentralein-
heit eines Datenverarbeitungsgeräts zu
entfernen.

8414 59 30 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1, 3 b) und 6 für die Auslegung der KN und dem
Wortlaut der KN-Codes 8414, 8414 59 und
8414 59 30.

Der Ventilator verleiht der Ware ihren wesent-
lichen Charakter, da er das wichtigste Bauteil
zum Entfernen der überschüssigen Wärme
darstellt.

3. Ein Erzeugnis („Schneeschuh“) von 65 cm
Länge und 23 cm Breite an der breitesten
Stelle, bestehend aus einem Aluminium-
rahmen mit einer Kunststoffbespannung, an
einem Ende zugespitzt und am anderen abge-
rundet. Der Rahmen verfügt über einen
Kunststoffeinsatz von 1 mm Dicke mit
Aussparungen für Metallzacken auf der Unter-
seite, die einen guten Halt im Schnee ermög-
lichen. Auf der Oberseite ist eine starre Metall-
platte mit einem Kunststoffgurt befestigt. An
dieser Metallplatte sind Gummiteile befestigt,
die einen Schuh umschließen, wenn das
Erzeugnis getragen wird. Diese Gummiteile
wiederum sind mit Riemen aus Gummi/
Spinnstoff versehen, um das Erzeugnis am
Schuh zu befestigen.

Das Erzeugnis wird als Hilfe für das Gehen im
Schnee verwendet.

Siehe Fotografie A (*)

9506 99 90 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur sowie dem Wortlaut der KN-Codes
9506, 9506 99 und 9506 99 90.

Es ist keine Skiausrüstung für den Wintersport,
da es nicht für das Skifahren verwendet wird.

Es ist ferner kein Ausrüstungsgegenstand für die
allgemeine körperliche Ertüchtigung.

Die Ware wird als Sportartikel für den Einsatz im
Freien betrachtet.

4. Ein Rädchen aus unedlem Metall mit einem
Durchmesser von 6,74 mm, einem Loch in
der Mitte von 3 mm und einer Dicke von
3,54 mm, mit Zähnen versehen.

Bei der Ware handelt es sich um einen Bauteil,
der in den Zündmechanismus eines Zigaret-
tenanzünders eingebaut wird.

Siehe Fotografien B (*)

9613 90 00 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften
1 und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-Codes
9613 und 9613 90 00.

Das Rädchen ist hauptsächlich für die Herstellung
von Funkengebern für Zigarettenanzünder der
Position 9613 bestimmt.

(*) Die Fotografien sind nur zur Information.
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